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MANAGEMENT-FEHLER

Der Vorstand bleibt 
in der Haftung
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Die Haftung ehrenamtlicher Vorstandsmitglieder von 
Vereinen und Stiftungen wurde in letzter Zeit durch 
gesetzliche Änderungen neu gestaltet. Dennoch bergen 
insbesondere Managementfehler erhebliche Risiken 
sowohl bei der Innen- wie bei der Außenhaftung.

Wenn ein Verein oder eine Stiftung 
durch einen Managementfehler eines 
Vorstandsmitgliedes einem Dritten ei-
nen Schaden zufügt, haftet diesem ge-
genüber der Verein oder die Stiftung 
(§ 31 BGB). Der Verein oder die Stiftung 
werden daher in der Regel immer vor-
rangig in Anspruch genommen.

Es besteht daneben aber immer auch 
für das Vorstandsmitglied eines Vereins 
oder einer Stiftung das Risiko, dass es 
von seiner Organisation für die durch 
den Managementfehler verursachten 
Schäden des Vereins oder der Stiftung 
in Haftung genommen wird (Innenhaf-
tung).

Führt der Managementfehler zu ei-
nem Schaden bei einem Dritten, besteht 
auch das Risiko, dass das Vorstands-
mitglied von diesem in Haftung genom-
men wird (Außenhaftung). Seit dem 
3. Oktober 2009 ist bei ehrenamtlichen 
Vorstandsmitgliedern die persönliche 
Haftung sowohl bei der Innenhaftung 
als auch Außenhaftung eingeschränkt.

Bei der Innenhaftung gegenüber dem 
Verein haftet das ehrenamtliche Vor-
standsmitglied nach dem Bürgerlichen 
Gesetzbuch (BGB) nur noch für Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit (§ 31a Abs. 1 
BGB). Damit ist nur die Haftung für die 
sogenannte einfache Fahrlässigkeit von 
der Haftung ausgenommen. Fahrlässig 
handelt, wer die im Verkehr erforderli-
che Sorgfalt außer Acht lässt. Grob fahr-
lässig handelt, wer die im Verkehr erfor-
derliche Sorgfalt in besonders schwerem 
Maße verletzt.

Das große Problem in der Praxis be-
steht darin, die »grobe« von der »einfa-
chen« Fahrlässigkeit zu unterscheiden. 
Ein für die Innenhaftung relevanter 
Managementfehler kann es zum Beispiel 
sein, wenn es ein Vorstandsmitglied im 
Fall der Auflösung einer sozialen Ein-
richtung des Vereins vergessen hat, den 
langfristigen Mietvertrag rechtzeitig 
zu kündigen und daher der Verein zur 
Mietfortzahlung verpflichtet ist, obwohl 
er die Räume nicht mehr nutzen kann. 
Hier hängt die Haftung des Vorstands-
mitglieds gegenüber dem Verein davon 
ab, ob die versäumte Kündigung des 
Mietvertrages als grob fahrlässig oder 
nur als fahrlässig einzuordnen ist.

Führt der Managementfehler nicht 
zu einem Schaden beim Verein oder der 
Stiftung, sondern bei einem Dritten, hat 
das ehrenamtliche Vorstandsmitglied 
im Fall der persönlichen Haftungsin-
anspruchnahme durch Dritte (Außen-
haftung) nach § 31a Abs. 2 BGB gegen 
seinen Verein oder seine Stiftung einen 
Rechtsanspruch auf Freistellung von der 
Haftung. Freistellung bedeutet, dass der 
Verein den zu Recht geforderten Scha-
densersatzanspruch eines Dritten gegen 
das Vorstandsmitglied an seiner Stelle 
erfüllt.

Ein für die Außenhaftung relevanter 
Managementfehler kann beispielsweise 
vorliegen, wenn das Vorstandsmitglied 
nicht in ausreichendem Maße dafür ge-
sorgt hat, dass das für die sachgerech-
te Wahrnehmung der Aufsichtspflicht 
in der Einrichtung des Vereins oder 
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der Stiftung notwendige Personal vor-
gehalten wird und aus diesem Grund 
ein Einrichtungsnutzer verunglückt 
ist. Auch hier hängt die Haftungsfrei-
stellung davon ab, ob die mangelnde 
Sorge des Vorstandsmitgliedes um die 
Einhaltung des Personalschlüssels als 
fahrlässig oder grob fahrlässig einzu-
ordnen ist. Angesichts der besonderen 
Verantwortung für Wohl und Wehe der 
Einrichtungsnutzer wird man wohl von 
einer groben Fahrlässigkeit ausgehen 
müssen, so dass hier das ehrenamtliche 
Vorstandsmitglied haftet.

Ein Vorstandsmitglied ist nach § 31a 
Abs. 1 S. 1 BGB für einen Verein oder 
eine Stiftung ehrenamtlich tätig, wenn 
es für seine Tätigkeit eine Vergütung er-
hält, die 500 Euro jährlich nicht über-
steigt.

Die seit dem 1. Januar 2010 geltende 
besondere Haftungsprivilegierung für 
ehrenamtliche Vorstandsmitglieder gilt 
nicht für alle für die persönliche Haf-
tung der Vorstandsmitglieder in Frage 
kommenden Bereiche: Das Vorstands-
mitglied haftet also nach wie vor auch 
im Fall der einfachen Fahrlässigkeit bei 
Verletzung sozialversicherungsrechtli-
cher Pflichten (§ 823 Abs. 2 i.V.m. § 28e 
Abs. 1 SGB IV), bei Steuerschulden des 
Vereins oder der Stiftung (§ 69 i.V.m. 
§ 34 AO) oder im Fall des von ihm nicht 
rechtzeitig gestellten Insolvenzantrages 
(§ 42 Abs. 2 S. 2 BGB).

Im Ergebnis bleibt daher festzustel-
len, dass wegen der mitunter schwieri-
gen Abgrenzung zwischen grober und 
einfacher Fahrlässigkeit sowie wegen 
einiger besonderer Risikofelder (Sozial-
versicherungspflicht, Steuern und Insol-
venz) nach wie vor ein Haftungsrisiko 
für ehrenamtliche Vorstandsmitglieder 
in Vereinen und Stiftungen besteht.

Was tun?

Wie kann ein Verein oder eine Stiftung 
bei ehrenamtlichen Vorstandsmitglie-
dern das Haftungsrisiko vermindern? 
Vereine und Stiftungen sollten generell 
prüfen, ob die in den Satzungen geregel-
ten Organ- und Aufgaben-Strukturen 
noch zur organisatorischen und wirt-
schaftlichen Größe des Vereins oder der 
Stiftung passen.

Bei einem Verein mit großem Ge-
schäftsumfang sollte neben einer in 
größeren Zeitabständen tagenden Mit-
gliederversammlung immer ein häufi-

ger tagendes Aufsichtsorgan vorhanden 
sein. Auch eine größere Stiftung sollte 
neben dem Vorstand ein Aufsichtsorgan 
haben.

Bei Vereinen und Stiftungen, die bei-
spielsweise als Träger vieler Einrichtun-
gen mit großem Geschäftsumfang agie-
ren, sollte generell auf ehrenamtliche 
Vorstandsmitglieder verzichtet werden, 
die aus verständlichen Gründen nur mit 
einem sehr begrenzten Zeitbudgets für 
die Arbeit in Vorständen zur Verfügung 
stehen können. Ehrenamtlich tätige Per-
sonen sollten hier nur dort eingesetzt 
werden, wo sie die Organaufgaben mit 
einem begrenzten Zeitbudget erfüllen 
können.

Bei mit mehreren Personen besetzten 
Vorständen großer Vereine und Stif-
tungen wird in der Regel im Rahmen 
einer geordneten Ressortverteilung eine 
angemessene Haftungsbegrenzung auf 
die betreffenden Ressorts erreicht wer-
den können. Die Ressortaufteilung ist in 
Vorständen von Vereinen und Stiftun-
gen nur zulässig, wenn sich dies aus der 
Satzung ergibt. Die näheren Einzelheiten 
der Ressortaufteilung werden oft in ei-
ner vom Aufsichtsorgan zu beschließen-
den Geschäftsordnung des Vorstandes 
festgelegt.

Vorstände sollten immer darauf ach-
ten, dass alle für das Gesamtschicksal 
des Vereins oder der Stiftung wichtigen 
Entscheidungen auch dann mit dem je-
weiligen Aufsichtsorgan (Aufsichtsrat 
oder Beirat) abgestimmt werden, wenn 
die Satzung hierfür nicht ausdrücklich 
Zustimmungserfordernisse vorsieht.

Bei weitreichenden unternehmeri-
schen Entscheidungen sollten die Vor-
stände entsprechend den Grundsätzen 
des Geschäftsleiterermessens (Business 
Judgement Rules) ihre Aufsichtsorgane 
umfassend informieren, Handlungsal-
ternativen aufzeigen und auf die mögli-
chen Risiken der Handlungsalternativen 
aufmerksam machen.

Vereins- und Stiftungsvorstände soll-
ten darauf achten, dass der bestehende 
Versicherungsschutz des Vereins oder 
der Stiftung im Hinblick auf ehrenamt-
lich tätige Vorstandsmitglieder perio-
disch wiederkehrend mit Unterstützung 
von fachkompetenten Versicherungs-
dienstleistern überprüft wird. � n
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